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Prüfungsordnung 

für das Kombinationsfach 

Geographien internationaler Entwicklung, Fokus Afrika  

(Geographies of international Development, Focus on Africa) 

in Bachelorstudiengängen 

an der Universität Bayreuth 

vom 5. März 2015 

in der Fassung der Zweiten Änderungssatzung 

vom 15. September 2021 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschul-

gesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth folgende Satzung:*) 
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§ 1  

Anwendungsbereich 

Studierende, die mit dem Kombinationsfach Geographien internationaler Entwicklung, Fokus Afrika 

(Geographies of international Development, Focus on Africa) in einem Bachelorstudiengang an der Uni-

versität Bayreuth eingeschrieben sind, legen die Prüfungen im Kombinationsfach nach den Bestimmun-

gen dieser Satzung ab. 

§ 2  

Teilbereiche des Kombinationsfaches 

Das Studium des Kombinationsfaches Geographien internationaler Entwicklung, Fokus Afrika (Geogra-

phies of international Development, Focus on Africa) ist modular gegliedert und besteht aus den im 

Anhang beschriebenen Modulen. 

§ 3  

Zeitpunkt der Kombinationsfachprüfung 

Die Prüfungen werden studienbegleitend in der zugehörigen Lehrveranstaltung oder im Anschluss da-

ran abgelegt. 

§ 4  

Prüfungsausschuss und Fachprüfungsbeauftragte 

oder Fachprüfungsbeauftragter 

(1) 1Prüfungsausschuss im Sinne dieser Prüfungsordnung ist der Prüfungsausschuss des jeweiligen 

Bachelorstudiengangs (Kernfach). 2Er ist für die organisatorische Durchführung der Prüfungen im 

Kombinationsfach zuständig und achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Satzung mit Aus-

nahme der der oder dem Fachprüfungsbeauftragten (Abs. 2) übertragenen Aufgaben eingehal-

ten werden. 

(2) 1Vom Fakultätsrat der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften wird eine Fachprü-

fungsbeauftragte oder ein Fachprüfungsbeauftragter für die Dauer der Amtszeit des Fakultätsrats 

bestellt. 2Der oder dem Fachprüfungsbeauftragten obliegen die in §§ 14 Abs. 2 Satz 1, 15 Abs. 2, 

16 Abs. 2 Satz 4 und 17 Abs. 2 Satz 2 näher festgelegten Aufgaben. 
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(3) 1Der Prüfungsausschuss des jeweiligen Bachelorstudiengangs erlässt die nach dieser Satzung er-

forderlichen Bescheide schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung. 2Widerspruchs-

bescheide werden von der Präsidentin oder dem Präsidenten im Einvernehmen mit dem Prü-

fungsausschuss erlassen. 

§ 5  

Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) 1Prüferinnen und Prüfer können alle nach dem BayHSchG sowie nach der Hochschulprüferver-

ordnung (HSchPrüferV) in der jeweils geltenden Fassung zur Abnahme von Hochschulprüfungen 

Befugte werden. 2Als Beisitzerin oder Beisitzer kann jedes Mitglied der Universität Bayreuth her-

angezogen werden, das einen entsprechenden oder vergleichbaren wissenschaftlichen Studien-

gang erfolgreich abgeschlossen hat. 

(2) 1Scheidet ein prüfungsberechtigtes Hochschulmitglied aus der Universität Bayreuth aus, so kann 

der Prüfungsausschuss auf seinen Antrag hin beschließen, dass es noch eine angemessene Zeit 

als Prüferin oder Prüfer tätig ist. 2In der Regel soll die Prüfungsberechtigung bis zu drei Jahren 

erhalten bleiben. 

(3) 1Sofern von der oder dem Vorsitzenden nichts anderes bestimmt wird, ist die zuständige Dozen-

tin oder der zuständige Dozent zugleich die Prüferin oder der Prüfer. 2Gehört die Dozentin oder 

der Dozent nicht zum Kreis der Prüfungsberechtigten nach dieser Satzung, so benennt die oder 

der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu Beginn des jeweiligen Semesters eine Prüferin oder 

einen Prüfer. 

(4) 1Der Ausschluss von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss sowie von einer Prü-

fungstätigkeit wegen persönlicher Beteiligung bestimmt sich nach Art. 41 Abs. 2 BayHSchG. 2Die 

Pflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüferinnen und Prüfer, der Prüfungsbeisit-

zerinnen und Prüfungsbeisitzer und sonstiger mit Prüfungsangelegenheiten befasster Personen 

zur Verschwiegenheit bestimmt sich nach Art. 18 Abs. 2 BayHSchG. 

§ 6  

Anrechnung von Kompetenzen 

(1) Die Anrechnung von Kompetenzen (Lernergebnisse) bestimmt sich nach Art. 63 Abs. 1 und 2 

BayHSchG. 
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(2) 1Werden Kompetenzen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind 

- zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Stimmt das Notensys-

tem der anzurechnenden Kompetenzen nicht mit dem Notensystem des § 11 überein, werden 

die Noten der anderen Hochschule nach der modifizierten Bayerischen Formel  

x = 1+3*(Nmax - Nd)/(Nmax - Nmin)  

mit gesuchter Umrechnungsnote x, bester erzielbarer Note Nmax, unterster Bestehensnote Nmin 

und erzielter Note Nd umgerechnet; dabei wird bei den berechneten Noten nur eine Stelle hinter 

dem Komma berücksichtigt und eine Anpassung an die in § 11 genannten Notenstufen erfolgt 

nicht. 3Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen; 

eine Einbeziehung in die Prüfungsgesamtnote findet in diesem Fall nicht statt. 4Über das Vorlie-

gen der Voraussetzungen für die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss im Einverneh-

men mit dem zuständigen Fachvertreter. 5Wird die Anrechnung versagt, kann die betroffene Per-

son innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zustellung der Versagung eine Überprüfung der 

Entscheidung durch die Hochschulleitung beantragen. 6Die Hochschulleitung gibt dem Prü-

fungsausschuss eine Empfehlung für die weitere Behandlung des Antrags. 

(3) Anträge zur Anrechnung von Kompetenzen sind möglichst unverzüglich nach der Immatrikula-

tion, jedoch spätestens vor Beginn des Prüfungsverfahrens des jeweiligen Moduls beim Prü-

fungsausschuss einzureichen. 

§ 7  

Prüfungstermine, Bekanntgabe der Prüfungstermine 

und der Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden einmal pro Semester abgehalten. 2Die Prüfungszeiträume umfassen in der Re-

gel die letzte Vorlesungswoche bis vier Wochen der vorlesungsfreien Zeit. 

(2) 1Die Prüfungstermine, die jeweilige Prüfungsform, soweit nicht im Anhang vorgegeben, und die 

Dauer einer Prüfung werden von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer festgelegt 

und in der Regel zu Beginn des Semesters hochschulöffentlich bekanntgegeben. 2Ein kurzfristiger 

Wechsel der Prüferin oder des Prüfers ist nur aus zwingenden Gründen zulässig. 

(3) Eine Anmeldung zu den einzelnen Prüfungen ist jeweils innerhalb der bekannt gegebenen Frist 

nach dem vom Prüfungsausschuss festgelegten Verfahren vorzunehmen. 
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§ 8  

Prüfungsbestandteile 

(1) Die Kombinationsfachprüfung setzt sich aus den Prüfungsleistungen zu den im Anhang aufge-

führten Modulen zusammen. 

(2) Die Prüfungen dienen dem Nachweis, dass der Prüfling die jeweiligen Kompetenzziele der ein-

zelnen Module erreicht hat. 

§ 9  

Prüfungsformen 

(1) 1Die Prüfungen werden in Form von Klausuren, Testaten, mündlichen Prüfungen, Portfolioprü-

fungen, Hausarbeiten, Referaten, Übungsaufgaben und Ergebnispräsentationen abgelegt. 2Die 

möglichen Prüfungsformen in den Modulen werden im Anhang angegeben. 

(2) 1Die Bewertungen der Prüfungen werden durch das vom Prüfungsausschuss festgelegte Verfah-

ren bekannt gegeben. 2Eine Zustellung von Einzelbescheiden erfolgt nicht. 3Die Studierenden 

sind verpflichtet, sich selbständig über die Wiederholungsregelungen dieser Satzung zu infor-

mieren; es obliegt ihnen, sich selbständig rechtzeitig über die Prüfungsergebnisse zu informieren. 

(3) 1Wird eine Prüfungsleistung von mehreren Prüferinnen und Prüfern beurteilt, ergibt sich die Note 

aus dem Durchschnitt der erteilten Bewertungen; dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter 

dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 2In Fällen 

des Abs. 8 findet die Regelung von Satz 1 keine Anwendung. 

(4) 1Klausuren werden wenigstens 90minütig und höchstens 120minütig, Testate wenigstens 

30minütig und höchstens 60minütig durchgeführt; die Prüfungsdauer soll der Anforderung der 

zugehörigen Lehrveranstaltung angemessen sein. 2Die zulässigen Hilfsmittel bestimmt die jewei-

lige Prüferin oder der jeweilige Prüfer. 3Über die Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen. 4Die oder 

der Aufsichtsführende hat die Richtigkeit durch Unterschrift zu bestätigen. 5In das Protokoll sind 

alle Vorkommnisse einzutragen, welche für die Feststellung der Prüfungsergebnisse von Belang 

sein können. 

(5) 1Erscheint eine Kandidatin oder ein Kandidat verspätet zur Prüfung, so kann sie oder er die ver-

säumte Zeit nicht nachholen. 2Das Verlassen des Prüfungsraums ist mit Erlaubnis der oder des 

Aufsichtsführenden zulässig. 3Uhrzeit und Dauer der Abwesenheit sind auf der Prüfungsarbeit zu 

vermerken. 
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(6) 1Die Klausuren und Testate werden in der Regel von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen 

Prüfer bewertet, die oder der von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt 

wird. 2Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen gemäß § 11 werden von der jeweiligen 

Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer festgesetzt. 3Die Beurteilung soll spätestens vier Wochen 

nach Anfertigung der jeweiligen Klausur oder des Testats vorliegen. 4Wird die Klausur oder das 

Testat mit „nicht ausreichend“ bewertet, so ist sie oder es von einer zweiten Prüferin oder einem 

zweiten Prüfer zu beurteilen. 5Das korrigierte Exemplar der schriftlichen Prüfungsleistung ver-

bleibt bei der Prüfungsakte. 

(7) 1Klausuren können ganz oder zum Teil im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden. 2Wer-

den Klausuren nur zum Teil im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, gelten die Bestimmungen 

der Abs. 4 und 6 Sätze 1, 2 und 4 nur für den Teil, der nicht im Antwort-Wahl-Verfahren erfolgt. 
3Die Aufgaben nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind von der Erst- und Zweitprüferin oder dem 

Erst- und Zweitprüfer zu erstellen. 4Von den Prüferinnen und Prüfern ist vor dem Prüfungstermin 

festzulegen, welche Antworten zutreffend sind und mit welcher Punktzahl richtig beantwortete 

Fragen bewertet werden, das heißt wie die einzelnen Aufgaben im Hinblick auf die erreichbare 

Gesamtpunktzahl gewichtet werden. 5Enthält die Klausur nur zum Teil Aufgaben nach dem Ant-

wort-Wahl-Verfahren, sind außerdem die Gewichte der einzelnen Teile festzulegen. 6Die Korrek-

tur kann mit Hilfe eines optischen Markierungslesers erfolgen. 

(8) 1Eine Prüfung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren ist bestanden, wenn der Prüfling die absolute 

Bestehensgrenze (mindestens 50 Prozent der maximal möglichen Punktzahl) oder die relative Be-

stehensgrenze erreicht hat. 2Die relative Bestehensgrenze ergibt sich aus der durchschnittlichen 

Punktzahl derjenigen Prüflinge, die erstmals an der Prüfung teilgenommen haben, abzüglich 10 

Prozent. 3Die relative Bestehensgrenze ist nur dann zu berücksichtigen, wenn sie unterhalb der 

absoluten Bestehensgrenze liegt. 4Eine nicht ganzzahlige Bestehensgrenze wird zu Gunsten der 

Studierenden gerundet. 5Im Übrigen ist eine Prüfung bestanden, wenn die Note mindestens „aus-

reichend“ (4,0) ist. 6Bei einer Prüfung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren, bei der die Mindest-

punktzahl (relative Bestehensgrenze, soweit diese einen geringeren Wert hat, oder absolute Be-

stehensgrenze) erworben worden ist, lautet die Note  

– 1,0 (sehr gut), wenn mindestens 90 Prozent  

– 1,3 (sehr gut), wenn mindestens 80 Prozent, aber weniger als 90 Prozent  

– 1,7 (gut), wenn mindestens 70, aber weniger als 80 Prozent  

– 2,0 (gut), wenn mindestens 60, aber weniger als 70 Prozent  

– 2,3 (gut), wenn mindestens 50, aber weniger als 60 Prozent  

– 2,7 (befriedigend), wenn mindestens 40, aber weniger als 50 Prozent  

– 3,0 (befriedigend), wenn mindestens 30, aber weniger als 40 Prozent  

– 3,3 (befriedigend), wenn mindestens 20, aber weniger als 30 Prozent  

– 3,7 (ausreichend), wenn mindestens 10, aber weniger als 20 Prozent  

– 4,0 (ausreichend), wenn die Bestehensgrenze erreicht ist, aber weniger als 10 Prozent der über 
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die Mindestpunktzahl hinausgehenden möglichen Punkte erreicht worden ist. 7Eine nicht ganz-

zahlige Notengrenze wird zu Gunsten der Studierenden gerundet. 8Wurde die Mindestpunktzahl 

(Bestehensgrenze) nicht erreicht, lautet die Note 5,0 (nicht ausreichend).  
9Bei einer Prüfung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind im Rahmen der Feststellung des Er-

gebnisses die folgenden Angaben zu machen:   

- Bestehensgrenzen,   

- erreichte Punktzahl,   

- Prozentsatz der über die Bestehensgrenze hinausgehenden Punktzahl bzw. Prozent- 

 satz der von der Bestehensgrenze erreichten Punktzahl.  
10Wird die Prüfung nur zu einem Teil nach dem Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, sind für 

die einzelnen Teile Noten zu vergeben. 11Für den Teil nach dem Antwort-Wahl-Verfahren gelten 

die vorhergehenden Ausführungen entsprechend. 

(9) 1Im Falle einer mündlichen Prüfung beträgt die Prüfungsdauer für eine Prüfung je nach Anforde-

rung der zugehörigen Lehrveranstaltung zwischen 15 und 30 Minuten. 2Die mündliche Prüfung 

wird von zwei Prüferinnen und Prüfern oder von einer Prüferin oder einem Prüfer unter Heranzie-

hung einer Beisitzerin oder eines Beisitzers in deutscher Sprache durchgeführt. 3Sofern es fachlich 

erforderlich ist, wird die mündliche Prüfung in Englisch oder Französisch durchgeführt; die Be-

kanntgabe erfolgt durch die Prüferin oder den Prüfer. 4Eine Prüferin oder ein Prüfer oder die Bei-

sitzerin oder der Beisitzer fertigt über die mündliche Prüfung ein Protokoll an, in das aufzuneh-

men sind: Ort und Zeit sowie Zeitdauer der Prüfung, Gegenstände und Ergebnis der Prüfung, die 

Namen der Prüferinnen oder Prüfer oder der Prüferin oder des Prüfers und der Beisitzerin oder 

des Beisitzers, der Kandidatin oder des Kandidaten sowie besondere Vorkommnisse. 5Das Proto-

koll ist von den Prüferinnen oder Prüfern oder von der Prüferin oder dem Prüfer und der Beisitze-

rin oder dem Beisitzer zu unterschreiben. 6Die Noten für die mündlichen Prüfungen werden von 

den Prüferinnen oder Prüfern oder der Prüferin oder dem Prüfer gemäß § 11 festgesetzt. 

(10) 1Bei der mündlichen Prüfung werden vorzugsweise die Studierenden, die sich innerhalb der 

nächsten zwei Semester der gleichen Prüfung unterziehen wollen, im Rahmen der räumlichen 

Möglichkeiten als Zuhörer zugelassen. 2Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten werden 

Zuhörer ausgeschlossen. 3Die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses erfolgen un-

ter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

(11) 1In einer Portfolioprüfung eines Moduls werden nach Vorgabe der Prüferinnen oder Prüfer oder 

der Prüferin oder des Prüfers im gegenseitigen inhaltlichen Zusammenhang stehende Leistun-

gen (Teilprüfungsleistungen) zur Umsetzung einer einheitlichen Aufgabenstellung erbracht. 
2Diese einzelnen Teilprüfungsleistungen können schriftliche, mündliche und/oder praktische 

Leistungen (gem. Abs. 4, 9, 12, 13 und 14) sein, die in ihrer Gesamtheit die Modulprüfung für das 

betreffende Modul bilden. 3Gegenstand der Bewertung einer Portfolioprüfung sind alle Teilprü-

fungsleistungen der oder des Studierenden gem. § 11 Abs. 2. 
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(12) 1Hausarbeiten sind schriftliche Ausarbeitungen eines Referats und werden im Rahmen des zu-

grundeliegenden Seminars verfasst. 2Die Auswahl des Seminars obliegt der Kandidatin oder dem 

Kandidaten. 3Das Thema wird von der zuständigen Prüferin oder dem zuständigen Prüfer unter 

Berücksichtigung der Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten gestellt. 4Die Bearbeitungs-

frist für die Hausarbeit beträgt nach Ableistung des Referates vier Wochen. 5Das Thema der Arbeit 

muss so beschaffen sein, dass es innerhalb dieser Frist bearbeitet werden kann. 6In nicht zu ver-

tretenden Gründen kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses nach Anhörung der Betreuerin oder des Betreuers diese Frist um höchs-

tens eine Woche verlängern. 7Weist die Kandidatin oder der Kandidat durch ärztliches Zeugnis 

nach, dass sie oder er durch Krankheit an der Bearbeitung gehindert ist, verlängert sich die Bear-

beitungszeit entsprechend der ärztlich festgestellten Krankheitszeit. 8Wird die Arbeit nicht frist-

gerecht abgegeben, so wird sie mit „nicht ausreichend“ bewertet. 9Die Prüferin oder der Prüfer 

setzt die Note gemäß § 11 fest. 10Bei Bewertung mit „nicht ausreichend“ ist die Arbeit von einer 

zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer zu bewerten. 11Ein bewertetes Exemplar der jeweili-

gen Hausarbeit verbleibt bei der Prüfungsakte. 

(13) 1Bei Referaten sind Thema, Art der Verschriftlichung, Dauer und Umfang mit dem jeweiligen Do-

zenten abzuklären. 2Die Dauer eines Referates kann in Abhängigkeit des Arbeitsaufwands (work-

load) 15 bis 60 Minuten betragen. 3Die Prüferin oder der Prüfer setzt die Note gemäß § 11 fest. 

(14) 1Ergebnispräsentationen werden während oder im Anschluss an die zugrundeliegende Veran-

staltung verfasst und schriftlich und/oder mündlich präsentiert. 2Das Thema sowie Art und Um-

fang der Ergebnispräsentation (z. B. Posterpräsentation, Internet-Präsentation) wird von der je-

weiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer gestellt. 3Abs. 12 Sätze 4 bis 11 gelten entsprechend. 

(15) 1Übungsaufgaben sind unbenotete Studienleistungen, die zur Vermittlung fachlicher, wissen-

schaftlicher und persönlicher Kompetenzen die unmittelbare Anwendung spezifischer Metho-

den und Arbeitstechniken erfordern. 2Diese umfassen z. B. wissenschaftliche Literaturrecherche 

sowie Lese- und Schreibtechniken, die Gestaltung von Karten, die Anwendung von Methoden, 

das Bearbeiten von Datensätzen, Arbeiten im Labor etc. 3Übungsaufgaben werden entweder 

während der Veranstaltung oder veranstaltungsbegleitend durchgeführt. 4Der Umfang der 

Übungsaufgaben muss so beschaffenen sein, dass diese innerhalb des der Veranstaltung zugrun-

deliegenden Arbeitsaufwands (workload) bearbeitet werden können. 

§ 10  

Leistungspunktsystem 

(1) 1Für jede Studierende und jeden Studierenden, die oder der mit dem Kombinationsfach Geogra-

phien internationaler Entwicklung, Fokus Afrika (Geographies of international Development, 
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Focus on Africa) in einem Bachelorstudiengang an der Universität Bayreuth eingeschrieben ist, 

wird ein Konto „Leistungspunkte“ für die erbrachten Modulleistungen beim Prüfungsamt einge-

richtet. 2Die jeweiligen Leistungspunkte sind identisch mit den Leistungspunkten nach dem Eu-

ropean Credit Transfer System (siehe Anhang). 3Einem Leistungspunkt liegen 30 Arbeitsstunden 

zugrunde. 

(2) Die Leistungspunkte der Module ergeben sich aus dem Anhang. 

§ 11  

Prüfungsnoten 

(1) Für die Beurteilung der einzelnen Prüfungsleistungen wird folgende Notenskala verwendet; die 

Zwischenwerte sollen eine differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermöglichen: 

„sehr gut“ (eine hervorragende Leistung) = 1,0 oder 1,3 

„gut“ (eine Leistung, die erheblich über den durch- 
schnittlichen Anforderungen liegt) = 1,7 oder 2,0 oder 2,3 

„befriedigend“ (eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht) = 2,7 oder 3,0 oder 3,3 

„ausreichend“ (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt) = 3,7 oder 4,0 

„nicht ausreichend“ (eine Leistung, die wegen erheb- 
licher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt) = 5,0. 

(2) 1Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote als 

arithmetisches Mittel aus den mit den Leistungspunkten gewichteten Noten. 2Dabei wird nur die 

erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Run-

dung gestrichen. 3Die Modulnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend. 

(3) 1Aus allen Prüfungsleistungen wird eine Fachnote für das Kombinationsfach gebildet. 2Sie ergibt 

sich als arithmetisches Mittel der Modulnoten. 3Bei der Bildung der Fachnote wird nur die erste 

Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung ge-

strichen. 4Die Fachnote lautet: 
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bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend. 

§ 12  

Bestehen der Kombinationsfachprüfung 

(1) Die Kombinationsfachprüfung ist nur bestanden, wenn die Note in jeder Prüfungsleistung min-

destens „ausreichend“ lautet und alle geforderten 49 Leistungspunkte für das Kombinationsfach 

erreicht sind. 

(2) 1Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat bis zu der im Kernfach festgelegten Meldefrist die in Abs. 

1 genannten Leistungspunkte aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen nicht erreicht, gilt 

die Kombinationsfachprüfung als erstmals nicht bestanden. 2Bereits bestandene, fristgerecht ab-

gelegte Prüfungen müssen nicht wiederholt werden. 

(3) 1Werden die fehlenden Prüfungen aus von der oder dem Studierenden zu vertretenden Gründen 

nicht innerhalb eines Jahres nach der in Abs. 2 Satz 1 festgelegten Frist bestanden oder sind die 

Wiederholungsmöglichkeiten vorher ausgeschöpft, so ist die Kombinationsfachprüfung endgül-

tig nicht bestanden. 2Die Frist wird durch Exmatrikulation und Beurlaubung nicht unterbrochen. 
3Über das endgültige Nichtbestehen erlässt der Prüfungsausschuss des jeweiligen Bachelorstudi-

engangs (Kernfach) einen schriftlichen Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbeleh-

rung.4Dem Studierenden kann vom Prüfungsausschuss auf Grund eines vor Ablauf der in Satz 1 

genannten Frist zu stellenden Antrags wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender Gründe, 

eine Nachfrist gewährt werden. 

(4) Nach endgültigem Nichtbestehen der Kombinationsfachprüfung kann die oder der Studierende 

auf Antrag und nach Zustimmung des Prüfungsausschusses das Kombinationsfach wechseln, so-

fern noch gewährleistet ist, dass ein erfolgreicher Abschluss des Studiengangs möglich ist. 
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§ 13  

Wiederholung einer Prüfung 

(1) Jede erstmals nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. 

(2) 1Eine zweite Wiederholung ist nur in zwei Prüfungen zulässig. 2Werden Prüfungen mit der zwei-

ten Wiederholung nicht bestanden, ist die Kombinationsfachprüfung endgültig nicht bestanden. 

(3) Die freiwillige Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig. 

(4) Durch studienorganisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Wiederholung einer 

nicht bestandenen Prüfung in der Regel innerhalb einer Frist von sechs Monaten möglich ist. 

§ 14  

Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss des Verfahrens einer Prüfung wird der Kandidatin oder dem Kandidaten auf An-

trag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfung 

und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) 1Der Antrag ist bis spätestens einen Monat nach Aushändigung des Zeugnisses oder der Beschei-

nigung über das Nichtbestehen beim Fachprüfungsbeauftragten zu stellen. 2War die Kandidatin 

oder der Kandidat ohne Verschulden gehindert die Frist in Satz 1 einzuhalten, gilt Art. 32 

BayVwVfg. 

§ 15  

Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die das Prüfungsergebnis 

beeinflusst haben, ist auf Antrag einer Kandidatin oder eines Kandidaten oder von Amts wegen 

anzuordnen, dass die jeweilige Prüfung wiederholt wird. 

(2) Mängel des Prüfungsverfahrens oder eine vor oder während der Prüfung eingetretene Prüfungs-

unfähigkeit müssen unverzüglich, in jedem Falle vor Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses bei 

der oder dem Fachprüfungsbeauftragten oder bei der Prüferin oder dem Prüfer geltend gemacht 

werden. 

(3) Sechs Monate nach Abschluss der Prüfung dürfen Anordnungen nach Abs. 1 nicht mehr getroffen 

werden. 
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§ 16  

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zu einer Prüfung gemeldet haben, können ohne An-

gabe von Gründen spätestens bis zu einem vom Prüfungsausschuss bekanntgegebenen Termin 

zurücktreten. 2Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat, aus 

von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen zu einem Prüfungstermin, zu dem sie oder er sich an-

gemeldet hat, nicht erscheint oder nach Ablauf des in Satz 1 genannten Termins zurücktritt. 

(2) 1Die Gründe für das Versäumnis oder, sofern nicht Abs. 1 Satz 1 zutrifft, den Rücktritt müssen dem 

Prüfungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Gleiches gilt für 

eine vor oder während der Prüfung eintretende Prüfungsunfähigkeit. 3Im Falle der Verhinderung 

durch Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. 4Erkennt der Fachprüfungsbeauftragte die 

Gründe an, so ist innerhalb von sechs Monaten gemäß § 7 ein neuer Prüfungstermin anzubieten. 

(3) Bei Versäumnis oder Rücktritt aus nicht zu vertretenden Gründen sind bereits vorliegende Prü-

fungsleistungen anzuerkennen. 

(4) 1Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis einer einzelnen Prüfung durch Täu-

schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prü-

fungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 2Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder 

der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung erheblich stört, kann von der jeweiligen Prüferin 

oder dem jeweiligen Prüfer oder von den Aufsicht führenden Personen von der Fortsetzung der 

Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als 

mit „nicht ausreichend“ bewertet. 

(5) 1Wird eine Täuschung in Form eines Plagiats festgestellt, wird die Prüfungsleistung mit „nicht 

ausreichend“ bewertet. 2Der Plagiatsvorwurf ist gerechtfertigt, wenn die Prüfungskandidatin o-

der der Prüfungskandidat versucht hat, das Ergebnis der Prüfung in einer für sie oder ihn günsti-

gen Weise dadurch zu beeinflussen, dass sie oder er es unterlassen hat, von anderen Autorinnen 

und Autoren wörtlich übernommene Stellen und auch sich an die Gedankengänge anderer Au-

torinnen und Autoren eng anlehnende Ausführungen ihrer oder seiner Arbeit besonders zu kenn-

zeichnen. 3Die Feststellung wird von der jeweiligen prüfenden oder Aufsicht führenden Person 

getroffen und aktenkundig gemacht. 4In schwerwiegenden Fällen oder im Wiederholungsfall 

kann die gesamte Prüfung für nicht bestanden erklärt und in besonders schweren Fällen auch 

das Recht der Prüfungswiederholung aberkannt und die gesamte Prüfung für endgültig nicht be-

standen erklärt werden. 5Die Entscheidung hierüber trifft der Prüfungsausschuss. 6Bei der Ent-

scheidung über die Zumessung der Sanktion ist im Einzelfall sowohl die Quantität des Plagiats als 

auch dessen Bedeutung für die Arbeit zu bewerten. 
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§ 17  

Ungültigkeit der Kombinationsfachprüfung 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst 

nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich 

die betreffenden Noten entsprechend berichtigen und die Kombinationsfachprüfung ganz oder 

teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen nicht erfüllt, ohne dass die Kan-

didatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird die Tatsache erst nach Aushändi-

gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Kombinationsfach-

prüfung geheilt. 2Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-

wirkt, entscheidet der Fachprüfungsbeauftragte unter Beachtung der allgemeinen verwaltungs-

rechtlichen Grundsätze über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 

geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls durch ein neues zu ersetzen. 

§ 18  

Berücksichtigung besonderer Lebenssituationen 

(1) 1Die Inanspruchnahme von Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) ist zu gewährleis-

ten. 2Auf Antrag ist die Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetz (BEEG) sowie der Zeiten für die Pflege einer oder eines nahen Angehörigen im Sinn 

von § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG), die oder der pflegebedürftig im Sinn der §§ 14, 

15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) ist, zu gewährleisten.3Die entsprechenden Nach-

weise sind zu führen; Änderungen in den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 

(2) 1Auf die Prüfungsfristen werden auf Antrag Studienzeiten nicht angerechnet, in denen das Stu-

dium aus nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist. 2Die ent-

sprechenden Nachweise sind zu führen, im Falle von Krankheit sind ärztliche Atteste vorzulegen. 
3Änderungen in den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 19  

Berücksichtigung der besonderen Belange Behinderter 

1Zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ist auf die besondere Lage behinderter Prüflinge in angemesse-

ner Weise Rücksicht zu nehmen. 2Der Prüfungsausschuss legt auf schriftlichen Antrag des Prüflings nach 

der Schwere der nachgewiesenen Prüfungsbehinderung fest, in welcher Form ein behinderter Prüfling 

seine Prüfungsleistung erbringt bzw. gewährt eine Arbeitszeitverlängerung oder einen sonstigen Nach-

teilsausgleich. 3Der Nachweis der Prüfungsbehinderung ist von der Kandidatin oder dem Kandidaten 

durch ein ärztliches Zeugnis zu führen, aus dem hervorgeht, dass sie oder er wegen einer länger andau-

ernden oder ständigen Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorge-

sehenen Form abzulegen. 4Der Antrag ist der Meldung zur Prüfung beizufügen. 5Wird der Antrag später 

eingereicht, gilt er nur für zukünftige Prüfungen. 

§ 20  

Inkrafttreten 

1Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2014 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die sich ab 

dem Wintersemester 2014/2015 in das Kombinationsfach Geographische Entwicklungsforschung Afri-

kas (African Development Studies in Geography) an der Universität Bayreuth einschreiben. 3Die übrigen 

Studierenden gestalten ihr Studium nach der bisherigen Prüfungsordnung für die Kombinationsfächer 

der Bachelorstudiengänge Angewandte Afrika-Studien, Kultur und Gesellschaft Afrikas und Geographi-

sche Entwicklungsforschung Afrikas (African Development Studies in Geography) vom 25. März 2004 

(KWMBl II S. 1848), zuletzt geändert durch Satzung vom 25. April 2014 (AB UBT 2014/017).*) 

 

*) Die Zweite Änderungssatzung beinhaltet folgende Inkrafttretensregelung:  

 
1Diese Satzung tritt am 16. September 2021 in Kraft. 2Sie gilt für Studierende, die ab dem Win-

tersemester 2021/2022 erstmalig mit diesem Kombinationsfach beginnen. 3Die übrigen Studie-

renden gestalten ihr Studium nach der bisherigen Prüfungsordnung für das Kombinationsfach 

Geographische Entwicklungsforschung Afrikas (African Development Studies in Geography) in 

Bachelorstudiengängen an der Universität Bayreuth vom 5. März 2015 (AB UBT 2015/004), die 

durch Satzung vom 20. Februar 2020 (AB UBT 2020/015) geändert worden ist. 
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Anhang 

ÜBERSICHT DER MODULE, LEISTUNGSPUNKTE UND PRÜFUNGEN 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die im Rahmen der einzelnen Module zu erbringenden Leistungs-

punkte, Leistungsnachweise und Modulprüfungen. 

Zeichenerklärung: 

a b c d e f 

    

Spalte a: Art der Veranstaltung 

V: Vorlesung 

Ü: Übung 

S: Seminar 

HS: Hauptseminar 

Spalte b: SWS 

Spalte c: Prüfungsform/Studienleistung 

P: Portfolioprüfung bestehend aus Testat/mP, Referat und Hausarbeit 

mP: mündliche Prüfung 

K: Klausur 

T: Testat 

Ü: Übungsaufgaben 

E: Ergebnispräsentation 

R: Referat 

HA: schriftliche Hausarbeit 
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(MP): Benotete Modulprüfung 

Spalte d: Leistungspunkte (LP) 

Spalte e: Bezeichnung der Veranstaltung 

Spalte f: Semester der Durchführung 

GEFA 1 (4 SWS + 2 T, 6 LP) 

a b c d e f 

V 4 mP/K MP 4 Einführung in die Geographie 1. 

Ü 2tg E  2 Je eine 1tg Geländeübung Humangeographie und Physio- 
geographie 

1. 

GEFA 2 (4 SWS, 6 LP) 

V 2 
P MP 

3 Regionale Geographie Afrikas 1. 

S 2 3 Globale Landnutzungsveränderungen 2. 

GEFA 3 (4 SWS, 6 LP) 

V 2 

P MP 

3 Sozial- und Bevölkerungsgeographie 
2. 

S 2 3 
Geographie, Entwicklung und African Studies: Einführung in GEFA 

2. 

GEFA 4 (4 SWS, 6 LP) 

V 2 
P MP 

3 Politische Geographie und Entwicklungsforschung 2. 

S 2 3 Politische Geographie Afrikas 3. 

GEFA 5 (4 SWS, 6 LP) 

V 2 
P MP 

3 Vorlesung Human-/oder Physiogeographie* 3. 

S 2 3 Urbanisierung/Urban Management 3. 
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GEFA 6 (4 SWS, 6 LP) 

V 2 
P MP 

3 Vorlesung Human-/oder Physiogeographie* 3. 

S 2 3 Wirtschaftsgeographie Afrikas 4. 

* Auswahl aus: Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsgeographie, Stadt- und Siedlungs- 
geographie, Historische und Kulturgeographie(Humangeographie), und Biogeographie, Klimatologie (Physi-
sche Geographie). Es werden i.d.R. 5 Vorlesungen im Jahr angeboten. 

SPEZ für Kombinationsfach GEFA (3 LP)** 

HS 2 R+HA MP 3 Hauptseminar zu wechselnden, afrikabezogenen Themen 5. 

** Das Modul GEFA 1 ist Voraussetzung für das Modul SPEZ 

METH für Kombinationsfach GEFA (10 LP) 

Ü 2  K/mP 4 Kartographie  1. 

Weitere Veranstaltungen des Moduls sind Wahlpflichtveranstaltungen. Es sind 6 LP zu erbringen. 

Weitere zweckdienliche Veranstaltungen können nach Entscheidung des Prüfungsausschusses 

in die Liste der wählbaren Veranstaltungen aufgenommen werden. 

Ü 2 
  

2 Moderation 

2. - 6. 

Ü 2 
  

2 Projektplanung 

Ü 3 K/mP 
 

6 Geo-Informationssysteme I 

Ü 2 R/HA 
 

3 Methodologie 

Ü 2 
  

2 Regionalentwicklung/-planung in Afrika 

Ü 1 Ü  
2 Geovisualisierung  

Ü 2 K/mP 
 

3 Datenauswertung mit SPSS  

Ü 2 E 
 

3 Model African Union  
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